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Aufstellungsbesc hluss  

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wolfhagen hat die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 85 „Waldfriedhof“ 
am …………..  beschlossen. 

 

Frühzeitige B eteiligung  

Der Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 85 „Waldfriedhof“ einschließlich Begründung war nach öffentlicher Bekanntma-
chung vom ….. in der Hessisch/Niedersächsischen Allgemeinen Zeitung im Zeitraum vom ….. bis einschließlich ….. 
gem. §3 (1) BauGB im Internet einsehbar und hat öffentlich ausgelegen. 

Die Behörden und sonst. Träger öffentl. Belange wurden parallel zur frühzeitigen Beteiligung gem. § 4 (1) BauGB beteiligt 
und zur Stellungnahme bis zum ….. gebeten. 

 
Offenlage 

Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 85 „Waldfriedhof“ einschließlich Begründung war nach öffentlicher Bekanntmachung 
vom ………  in der Hessisch/Niedersächsischen Allgemeinen Zeitung im  Zeitraum vom ……… bis einschließlich 
……… gem. §3 (2) BauGB im Internet einsehbar und hat öffentlich ausgelegen. 

Die Behörden und sonst. Träger öffentl. Belange wurden parallel zur Offenlage gem. § 4 (2) BauGB beteiligt und zur Stel-
lungnahme bis zum ……… gebeten. 

 
Satzungsbesc hluss 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wolfhagen hat am ……… über vorgebrachte Anregungen und Bedenken 
Beschluss gefasst. Gleichzeitig wurde der Bebauungsplan Nr. 85 „Waldfriedhof“ als Satzung beschlossen. 

 

Wolfhagen, den                                           Der Bürgermeister 

 

Ausfertigung 

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit den hierzu ergangenen Beschlüssen der Stadtverordnetenversamm-
lung übereinstimmt und dass die zur Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind. 

 

Wolfhagen, den                                           Der Bürgermeister 

 

B ek anntmac hung 

Der Bebauungsplan Nr. 85 „Waldfriedhof“ ist am ………  gem. §10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekanntgemacht worden 
und tritt damit in Kraft.  

 

Wolfhagen, den                                           Der Bürgermeister 

NR FESTSETZUNGEN ERMÄCHTIGUNG 

A P LANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN  

1 Fläc hen für Wald, Zw ec k bestimmung „B estattungsw ald“ § 9 (1) Nr. 18b BauGB 

 Innerhalb der Flächen für Wald mit der Zweckbestimmung „Bestattungs-
wald“ sind zulässig: 

 Andachtsfläche von max. 120 m² mit Befestigung, Überdachung so-
wie zugehörigen Elementen (Sitzbänke, Komposttoilette u.ä.) 

 die Aufstellung weiterer Bänke im Plangebiet (im Zusammenhang 
mit der Nutzung als Bestattungswald), 

 das bestehende Vereinsheim mit der zugehörigen Freifläche, 

 die bestehenden Stellplätze im Bereich der „Wolfschänke“, 

 Stellplätze im dafür festgesetzten Bereich. 

 

2 Maß der baulic hen Nutzung § 9 (1) Nr. 1 BauGB i. V. mit 
§ 16 (2) BauNVO  

2.1 Grundfläche 

Die maximal zulässige Grundfläche baulicher Anlagen innerhalb der in der 
Planzeichnung dargestellten Baugrenzen darf 100 m² nicht überschreiten. 

zu versiegelten und befestigten Flächen vgl. textl. Festsetzung 4 

 

3 Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen § 9 (1) Nr. 14 BauGB  

3.1 Zulässigkeit von Nebenanlagen, Stellplätzen, Garagen 

Die Neuanlage von Stellplätzen ist nur innerhalb der dafür ausgewiesenen 
Flächen zulässig.  

Garagen sind nicht zulässig. Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO sind nur in-
nerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 

§§ 12, 14 u. 23 (5) BauNVO  

4 Maßnahmen zum Sc hutz, zur P flege und zur Entw ic k lung von Natur 
und Landsc haft 

§ 9 (1) Nr. 20 BauGB  

4.1 Befestigung von Flächen 

Der Anteil an befestigten Flächen ist auf das erforderliche Mindestmaß zu 
beschränken. Wege sind ausschließlich mit wasserdurchlässigen Belägen 
(wassergebundene Decke, Holzschnitzel) und ohne Unterbau auszuführen. 

Stellplätze sind mit Rasengittersteinen zu befestigen oder zu asphaltieren 
bzw. voll zu versiegeln. Bei Vollversiegelung ist das Niederschlagswasser 
seitlich in Flächen mit Vegetation zur Versickerung abzuleiten. 

 

 wird im Zuge des weiteren Verfahrens weiter ausgearbeitet 

 

 

 

   

 

 

B  B AUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN § 91 Hessische Bauordnung 
(HBO) 

1 Gestaltung von Fassaden und Däc hern 

Reflektierende oder glänzende Materialien (z.B. engobierte Dacheinde-
ckung) von denen eine störende Fernwirkung bzw. eine störende Wirkung 
auf das Orts- und Landschaftsbild ausgehen kann, sind nicht zulässig. Aus-
genommen hiervon sind Anlagen zur Solarnutzung auf Dachflächen, sofern 
eine möglichst wenig spiegelnde Ausführung gewählt wird. 

§ 91 (1) Nr. 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C. HINWEISE  

1. Gehölzschnitt 

Gemäß § 39 (5) Satz 1 Nr. 2 BNatSchG ist es verboten, in der Zeit vom 01. März bis zum 30. September 
eines Jahres Bäume, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche oder andere Gehölze abzuschneiden oder auf den 
Stock zu setzen. Zulässig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der 
Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen. 

2. Stellplatzsatzung 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes gilt die Satzung über Stellplätze und Garagen sowie Abstell-
plätze für Fahrräder der Stadt Wolfhagen in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

3. Niederschlagsentwässerung 

Niederschlagswasser soll gem. § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) „ortsnah versickert, verrie-
selt oder direkt oder über die Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer ein-
geleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften 
noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen". 

4. Denkmalschutz – Allgemeiner Hinweis zu Bodendenkmälern und Bodenfunden 

Bei Erdarbeiten können jederzeit Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und 
Fundgegenstände, z. B. Scherben, Steingeräte, Skelettreste entdeckt werden. Diese sind nach § 21 
HDSchG unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege, hessenARCHÄOLOGIE, oder der Unteren Denk-
malschutzbehörde zu melden.  

Funde und Fundstellen sind in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer 
Entscheidung zu schützen (§ 21 Abs. 3 HDSchG). Bei sofortiger Meldung ist in der Regel nicht mit einer 
Verzögerung der Bauarbeiten zu rechnen. Wir bitten, die mit den Erdarbeiten Betrauten entsprechend zu 
belehren. 
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